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In unserer Schule kommen viele Menschen mit unterschiedlichen Interessen zusammen. Die 
Schule ist für uns ein gemeinsamer Lebensraum. Wir wollen uns wohl fühlen und in einem 
angenehmen Klima zusammenarbeiten.  
Das Ziel unserer Schule ist ein guter Schulabschluss für alle Schülerinnen und Schüler als 
Basis für die Zukunft.  
Nur durch gegenseitigen Respekt und verständnisvolle Gespräche wird eine erfolgreiche 
Arbeit zwischen Lernenden, Lehrpersonen und Eltern möglich.  
Jede Schülerin und jeder Schüler hat das Recht, ihre/seine Meinung in angemessener Weise 
und zur gegebenen Zeit gegenüber Lehrerpersonen zu vertreten. Hilfe in solchen 
Gesprächen erhalten die Schülerinnen und Schüler durch die Verbindungs-/SMV-Lehrkraft 
oder durch die Schulsozialarbeit.  
In unserer Schulordnung können wir nicht alles bis aufs Kleinste regeln. Jeder von uns muss 
von sich aus für das Zusammenleben Verantwortung übernehmen. 
 
Miteinander 
Alle am Schulleben Beteiligte beachten im Umgang miteinander: 

✓ Wir akzeptieren und respektieren einander. 
✓ Wir wollen höflich, ehrlich und fair miteinander umgehen und hilfsbereit sein. 
✓ Konflikte lösen wir gewaltfrei. 
✓ Wir achten das Eigentum anderer und gehen sorgfältig mit den Einrichtungen der 

Schule um. 
 
Im Unterricht 
Jeder Schüler und jede Schülerin hat das Recht auf ungestörtes Lernen, jede Lehrerin und 
jeder Lehrer hat das Recht auf ungestörtes Unterrichten. 

✓ Wir alle tragen Verantwortung für das Gelingen des Unterrichts. 
✓ Wir achten auf Pünktlichkeit. 
✓ Wir hören zu, arbeiten aktiv mit und beachten angemessene Gesprächsregeln und 

Umgangsformen. 
✓ Alle Aufgaben erledigen wir vollständig, sorgfältig und eigenverantwortlich. 
✓ Alle übertragenen Dienste führen wir gewissenhaft aus.  
✓ Wir achten auf vollständiges Arbeitsmaterial und gehen sorgfältig damit um. 
✓ Der Unterricht wird von der Lehrkraft beendet. 
✓ Nach dem Unterricht räumen wir unseren Arbeitsplatz und unser Klassenzimmer auf; 

auch die Flure halten wir ordentlich. 
 
Vor und nach dem Unterricht 

✓ Auf dem Schulweg achten wir auf verkehrsgerechtes und rücksichtsvolles Verhalten. 
✓ Jeden Morgen betreten wir ein sauberes Schulhaus. Deshalb werfen wir Papier und 

Abfälle in die dafür vorgesehenen Behälter. 
✓ Toiletten sind keine Aufenthaltsräume und Spielplätze. 
✓ In den großen Pausen halten wir uns auf dem Pausenhof auf und verlassen auf 

keinen Fall das Schulgelände.  
✓ Wir unterlassen alles, was andere und uns selbst gefährden könnte, z.B. Schneebälle 

werfen, andere stoßen, usw. 
✓ Bei Stundenwechsel bleiben wir im Klassenzimmer oder gehen zügig und ohne Lärm 

in die Fachräume. 
✓ Wir verhalten uns im Schulhaus ruhig. 
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Regeln zur Ordnung und Sicherheit 

✓ Den Weisungen aller Aufsichtspersonen ist zu folgen. 
✓ Rauchen, Alkohol, andere Drogen, offenes Feuer sowie gefährliche Gegenstände sind 

im Schulgebäude und auf dem gesamten Schulgelände generell verboten. 
✓ Wir kommen angemessen und dem Anlass entsprechend gekleidet in die Schule. 
✓ Fahrräder und andere Zweiräder stellen wir in die Fahrradständer und schließen sie 

ab. 
✓ Kaugummis, Energiedrinks und koffeinhaltige Getränke sind verboten. 
✓ Die Verwendung von Handys, Smartwatches, Kopfhörern oder anderen 

elektronischen Geräten während der Schulzeit ohne ausdrückliche Genehmigung 
einer Lehrkraft ist verboten. Die Handys sind ausgeschaltet und werden für andere 
nicht sichtbar mitgeführt. Die Schule übernimmt kein Haftungsrisiko für die 
mitgeführten privaten Geräte. 

✓ Am Standort Nord ist das Verwenden von Handys im Außenbereich während der 
Mittagspause erlaubt. 

✓ Bei Feueralarm oder Amokalarm verhalten wir uns entsprechend der Verordnung. 
✓ Das Trinken im Unterricht ist in Abstimmung mit der unterrichtenden Lehrperson 

erlaubt, sofern dies nicht zu Störungen führt.  
✓ In den Schulhäusern verhalten wir uns ruhig und toben nicht.  
✓ Die Einrichtungsgegenstände behandeln wir pfleglich. Bei Beschädigungen müssen 

die Verursacher für die Kosten zur Behebung des Schadens aufkommen.  
✓ Das Fußballspielen ist nur auf den Sportplätzen erlaubt. 

 

Wenn eine Lehrkraft bis 10 Minuten nach Unterrichtsbeginn nicht da ist, erkundigt sich der 
Klassensprecher oder die Klassensprecherin im Rektorat oder im Sekretariat nach einer 
Vertretung. 

 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ort, Datum: _______________________________________  
 
 

____________________    ___________________       ___________________ 
Schüler:in                          Erziehungsberechtige:r        Klassenleitung  

 


